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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Norm

AngG §27 Z3 E3

Rechtssatz

Der Eintritt eines konkreten Schadens ist für die Erfüllung des Entlassungstatbestandes nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

9 ObA 159/90

Entscheidungstext OGH 27.06.1990 9 ObA 159/90

Schlagworte

SW: Angestellte, Entlassungsgrund, wichtiger Grund, Ende, Beendigung, vorzeitige Auflösung, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Konkurrenzverbot, Konkurrenzgeschäfte, Nebenbeschäftigung, Nebenbetätigung, Schadenseintritt
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